
Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau für die Schweiz : Monatsschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Herausgeber: Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Band: 6 (1914)

Heft: 8

Vereinsnachrichten: Die herzlichsten Glückwünsche zum Jahreswechsel

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


140 GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Grossherzogtum Oldenburg, in den Herzogtümern
Sachsen-Koburg-Gotha und Sachsen-Altenburg
sowie in den Fürstentümern Reuss ältere und
jüngere Linie und Waldeck. So wird das Wahlrecht
teils von der Führung eines eigenen Haushalts,
teils von einer mehr oder weniger definierten
wirtschaftlichen Selbständigkeit abhängig
gemacht, wobei die ständige Praxis geübt wird,
diejenigen, die bei ihren Arbeitgebern in Kost und
Logis wohnen, nicht an der Wahl teilnehmen zu
lassen. In allen diesen Vorschriften spiegelt sich
die mittelalterliche Auffassung Avieder, dass das

Hausgesinde, das heisst alles das Personal, das

mit seinem Arbeitgeber in häuslicher Gemeinschaft

lebt, keine eigenen Interessen zu vertreten
habe, sondern in allem der Gewalt des Hausherrn
unterstehe. Das alte Patrimoniairecht, das Recht
der Leibeigenschaft, lebt in diesen Verfassungen
trotz des Siegeszuges des allgemeinen Wahlrechts
noch ungestört fort; es stempelt den in der
Hausgemeinschaft des Arbeitgebers lebenden Arbeiter
zum Hörigen und enzieht ihm einen Teil seiner
Staatsbürgerrechte. Dies ist wohl der drastischste
BeAveis für die staatsfeindliche Tendenz des Kost-
und LogiszAvanges, staatsfeindlich im Sinne der
modernen Auffassung des Staates als Vertretung
aller seiner Glieder, die sich mit dem kulturellen
Staatsbegriff deckt. Und zugleich liegt darin das

aufreizendste Moment, das der Arbeiterklasse eine
entschiedene Stellungnahme gegen das Kost- und
Logissystem geradezu aufzwingt. Mag die
Hausgemeinschaft des Gesellen im alten Handwerk
ebenso berechtigt Avie notAvendig gewesen sein,

mag sie heute noch in manchen Gegenden einem

gewissen Avirtschaftlichen Bedürfnis entsprechen
— und als Wohltat für den Arbeiter wird sie ja
von den Arbeitgebern mit Vorliebe bezeichnet --
so wird dieses System für den Arbeiter zum
Fluch, wenn es nichts anderes als ein Mittel zu
seiner Entrechtung darstellt. Hier trifft in
vollem Masse das Wort des Dichters zu: «Vernunft
wird Unsinn, Wohltat Plage.» Und würde das

Kost- und Logissystem ebenso viele Vorzüge
besitzen, als es Nachteile aufAveist, so würde schon

die Möglichkeit, dass es den Arbeiter politisch
entrechtet, allein genügen, um es als kulturwidrig
zu verwerfen.

So ist also der Kost- und Logiszwang auch
unvereinbar mit der Auffassung staatsbürgerlicher
Gleichberechtigung; er wirkt auf allen Gebieten
der staatsbürgerlichen Rechte als ein Hindernis
des freien Gebrauches derselben, er degradiert den

Arbeiter zum Unfreien, zum Unmündigen. Es ist
eben die Konsequenz der ihm anhaftenden
Unselbständigkeit, die in Widerspruch tritt mit den
modernen Rechten und Freiheiten des Volkes, und
kein Arbeiter, der zum Bewusstsein seiner
Gleichberechtigung, zur Erkenntnis seiner Rechte als

Staatsbürger gelangt ist, kann sich ein solches

System der politischen Entmündigung gefallen
lassen.

Mag die Romanliteratur sich darin gefallen,
die mittelalterliche Hausgemeinschaft zwischen
Meister und Gesellen poetisch zu verklären — in
der realen Gegenwart erscheint der Kost- und
Logiszwang eher als die Karikatur eines solchen

Idylls. Er ist kulturfeindlich in jeder Beziehung,
denn er ist durchaus unverträglich mit der
Avirtschaftlichen, geistigen, sozialen und politischen
Hebung der Selbständigkeit der von ihm betroffenen

Arbeiter, er hindert diese in ihrer freien
Entwicklung und schädigt die Arbeiterklasse und mit
ihr die menschliche Gesellschaft. Seine Gemein-
schädlichkeit nach hygienischer Richtung, seine

spezifisch rechtlichen Beziehungen zu
untersuchen, Avird eine besondere Aufgabe der Gewerkschaften

sein. Schon heute weiss jeder Kenner
dieser Verhältnisse, dass gründliche Untersuchungen

derselben ein ungeheuerliches Anklagematerial
erwarten lassen, das die gelegentlichen

Enthüllungen über die sanitären Zustände in Bäcke-
leien und Schlächtereien und über die Sklaverei
in Arbeiterinnenheimen weit hinter sich zurücklägst.

Die systematische Vorbereitung dieser
Untersuchungen mag den Schmarotzern dieses
Systems beweisen, dass es den Gewerkschaften mit
dem gegen dasselbe aufgenommenen Kampfe
bitterer Ernst ist. Indes sollte schon der von uns
geführte Nachweis der Kulturwidrigkeit des Kost-
und Logiszwanges in jeder Form genügen, um die

ganze Arbeiterschaft zu zähem Widerstand gegen
denselben und zu seiner Bekämpfung in Wort und
Schrift aufzumuntern und ihnen in diesem
Bestreben die Mitarbeit aller ehrlichen Freunde des

Kulturfortschritts zu sichern.
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